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11- ~ g l ~ der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. OC5Ctzgcbuuisporiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Ermacora 

und Kollegen 

an den Bundeskanzler· 

betreffend die Tätigkeit der Beschwerdekommission für 

den österreichischen Rundfunk 

Seit dem ORF Gesetz 1974 gibt es eine unabhängige Beschwerde­

kommission - "Kommission zur Wahrung des Rundfunkgesetzes" 

(§§ 25 ff des ORF-Gesetzes). Während von ähnlichen Beschwerde­

einrichtungen wie z.B. der Datenschutzkommission, der Volks­

anwaltschaft, der Zivildienstoberkommission regelmäßig Be­

richte über deren Tätigkeiten 'öffentlich gemacht werden, er­

fährt man von der Tätigkeit der Rundfunkbeschwerdekommission 

gelegentlich nur aus den Medien. Die Rundfunkbeschwerde­

kommission hat über Beschwerden zu entscheiden, die sich auf 

behauptete verletzungen des ORF-Gesetzes beziehen. Einzelper­

sonen, Gebietskörperschaften und Organe des Rundfunks selbst 

haben ein Beschwerderecht. Die Beschwerdekommission kann wohl 

auf Veröffentlichungen ihrer Entscheidung erkennen, das bietet 

aber nicht Gewähr, über die Entscheidungspraxis als ganzes 

informiert zu werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundeskanzler folgende 

A n fra g e 
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1. Wieviele Sitzungen hat die Beschwerdekommission in den 

Jahren 1986, 1987 und 1988 abgehalten? 

2. Werden diese Sitzungen in regelmäßig vorher bestimmten· 

Zeitabständen abgehalten oder je nach Arbeitsanfall? 

3. Wieviele Beschwerdefälle hat die Beschwerdekommission 

in den Jahren 1986, 1987 und 1988., je nach Antragsteller 

gegliedert (siehe § 27 ORF-Gesetz), zu behandeln gehabt? 

4. In wievielen Fällen hat die Beschwerdekommission den 

Besch~erden Rechnung get~agen? 

5. Welches waren die entsprechenden Beschwerdefälle? 

6. Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Praxis der Beschwerde­

kommission für die Beurteilung der Wirksamkeit der Frei­

heit der Meinungsäußerung und der Achtung der Unabhängig­

keit des österreichischen Rundfunks? 

7. Gibt Ihnen die Beschwerdekommission Bericht über ihre 

Tätigkeit? 

8. Sind Sie bereit, den Abgeordneten solche Berichte über 

die Tätigkeit der Beschwerdekommission zukoinmen zu lassen? 
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